
Anhang I 
 
Dieser Anhang ist integrierender Bestandteil der Statuten. 
 

Art. 1 Mitgliederbeiträge 
 
Die Hauptversammlung vom 6. Juni 2024 beschliesst eine Gebühr für einen 
Trainingsbesuch von Nichtmitgliedern zu verlangen. 
 
Beiträge seit Juni 2024 
 
Schüler    Fr. 90.- 
Lehrlinge, Studenten  Fr. 100.- 
Erwachsene    Fr. 200.- 
 
Vorstandsmitglieder bezahlen die Hälfte. 
 
Jeder Aktivspieler bezahlt pro Spielabend Fr.2.- für Shuttles oder einen einmaligen 
Jahresbeitrag von mindestens Fr. 60.-. Schüler sind vom Shuttlebeitrag befreit. 
 
Passivmitglieder  mind.  Fr. 15.- 
Ehrenmitglieder   beitragsfrei 
 
Eintrittsgebühr   Fr. 20.- 
 
Nichtmitglieder, welche ein Training besuchen, bezahlen pro Spielabend Fr. 5.- 
 
Swiss Badminton Beiträge 
Schüler U15    Fr. 20.- 
Schüler U19    Fr. 40.- 
Aktive Erwachsene   Fr. 30.- 
 
Die Mitgliederbeiträge behalten ihre Geltung bis die Hauptversammlung neue 
Ansätze festlegt. 
 

Art. 2 Mitgliederaufnahme 
 
Interessierte Neumitglieder können jederzeit während einem Monat am Spielbetrieb 
teilnehmen.  
 

Art. 3 Ethik-Charta  
 
Gemeinsam für einen gesunden, respektvollen und fairen Sport! 
 

Die sieben Prinzipien der Ethik-Charta  
im Sport: 
 

1 Gleichbehandlung für alle! 
Nationalität, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft, 
religiöse und politische Ausrichtung führen nicht zu Benachteiligungen. 



 
2 Sport und soziales Umfeld im Einklang! 

Die Anforderungen in Training und Wettkampf sind mit Ausbildung, Beruf 
und Familie vereinbar. 

 
3 Förderung der Selbst- und Mitverantwortung! 

Sportlerinnen und Sportler werden an Entscheidungen, die sie betreffen, 
beteiligt. 
 

4 Respektvolle Förderung statt Überforderung! 
Die Massnahmen zur Erreichung der sportlichen Ziele verletzen weder 
die physische noch die psychische Integrität der Sportlerinnen und Sportler. 

 
5 Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung! 

Das Verhalten untereinander und gegenüber der Natur ist von Respekt 
geprägt. 

 
6 Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe! 

Prävention erfolgt ohne falsche Tabus: Wachsam sein, sensibilisieren 
und konsequent eingreifen. 

 
7 Absage an Doping und Suchtmittel! 

Nachhaltig aufklären und im Falle des Konsums sofort einschreiten. 
 
www.spiritofsport.ch 

 
Art. 4 Sport rauchfrei 
 
Die Umsetzung Sport rauchfrei beinhaltet folgende Anforderungen: 
 

• Tabakfreie Zeit vor, während und nach dem Sport (d.h. eine Stunde vor bis 

eine Stunde nach dem Sport) 

• Vereinslokalitäten sind rauchfrei 

• Verzicht auf finanzielle Unterstützung durch Tabakfirmen 

• Anlässe werden rauchfrei durchgeführt. Dies beinhaltet: 

o Wettkämpfe 

o Sitzungen (inkl. Vorstand/HV) 

o Spezielle Anlässe: z.B.  

▪ Raclette-Abend 

▪ Grill-Abend 

▪ Weihnachtsfeiern 

▪ Jubiläen 

▪ Vereinslotto 

 

 



 

Art. 5 Auskunft 
 
Weitere Auskünfte über den Badminton-Club Innertkirchen erteilt gerne 

Stephan Schmitt, Präsident Natel: 079 575 69 60 
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